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ALLGEMEINE 
ARBEITSANWEISUNG 

 

 

ARBEITSMTTEL 
 

 Kolbenpumpe PN-12  
 

GEFAHREN 
 

 

 Gefahrstoffe 

 Flüssigkeiten unter Druck 
 

 

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
 

 
 

 
 

 
 

 

Allgemeines 

 Das Gerät darf nur von eingewiesenen und dazu befugten Personen bedient werden 

 Maschine auf einer ebenen Fläche standsicher aufstellen. 

 Maschine so aufstellen, dass alle Bedienelemente frei zugänglich sind. 

 Maschine gegen herabfallende Gegenstände schützen. 

 Bei Arbeitspausen ist die Aushärtezeit des Materials zu beachten – ausgehärtetes oder 
zähflüssiges Material kann zu Schäden führen. 

 Nie mit den Fingern oder Händen in den Spritzstrahl fassen. 

 Spritzstrahl nie auf sich oder andere Personen richten. 

 Maschineneinsgangsdruck von max. 8bar beachten. 

 Vor Reparatur oder Wartungsarbeiten Druck ablassen und Luftkupplungsstecker zum 
Drucklufterzeuger abziehen. 

 Luftzufuhr zur Maschine muss min. 9mm Innendurchmesser haben – nur Originalteile 
verwenden. 

 Ausschließlich handelsübliche Injektionsharze oder -gel verwenden. 

 Materialschläuche nicht knicken oder quetschen. 

 Kein Reinigungs- oder Lösemittel nach dem Arbeiten in den Materialschläuchen lassen. 

 Materialschläuche vor Hitze und scharfen Kanten schützen. 

 Arbeitsdruck der Materialschläuche nie überschreiten. 

 Persönliche Schutzkleidung tragen: 
- Schutzbrille 
- Gehörschutz 
- Schutzhandschuhe 
- Schutzkleidung,  

 

 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL BZW. BEI STÖRUNGEN 

  
 Bei Störungen, Arbeiten sofort einstellen und den Aufsichtsführenden benachrichtigen.  

 Wartungsarbeiten nur bei ausgeschalteter und gegen wiedereinschalten gesicherter Maschine. 
  

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE 
 

 

Arbeiten einstellen, verunfallte Person aus dem Gefahrenbereich bringen. 
 
Unfall melden: Notrufnummer 112  
  Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren 

  

PRÜFUNGEN 
 

 
 Gemäß den in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Fristen (Empfehlung mindestens 1 mal jährlich). 

 Vor Arbeitsbeginn durch den Geräteführer. 

 Nach besonderen Ereignissen. 

 

 
Diese Arbeitsanweisung wurde sorgfältig erstellt. Dennoch kann für den Inhalt keine Haftung übernommen werden 


